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Geltendes Recht Fassung für das Vernehmlassungsverfahren 

 Kantonales Landwirtschaftsgesetz (KLwG) 

 Der Grosse Rat des Kantons Bern, 

 auf Antrag des Regierungsrates, 

 beschliesst: 

 I. 

 Der Erlass 910.1 Kantonales Landwirtschaftsgesetz vom 16.06.1997 (KLwG) 
(Stand 01.01.2013) wird wie folgt geändert: 

2.2 Viehhaltung 2.2 ViehhaltungTierhaltung 

Art.  10 
Tierzucht, Viehabsatz, Viehhandel 

 

1
 Der Kanton kann  

a die vorwiegend auf die betriebseigene Futterbasis ausgerichtete, eigenständige 
Tierzucht fördern; 

 

b die genetische Vielfalt und die Erhaltung angestammter Nutztierrassen fördern;  

c im Interesse des Viehabsatzes arbeitsteilige Produktionsformen zwischen Berg 
und Tal sowie Vermarktungsorganisationen unterstützen. 

 

2
 Für den Nutztierhandel gelten die Bestimmungen der interkantonalen Verträge.  

 
3
 Zum Schutz der Bienenzucht kann der Regierungsrat die Imkerei durch Verord-

nung gebietsweise beschränken. 

Art.  49 
Busse 
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Geltendes Recht Fassung für das Vernehmlassungsverfahren 

1
 Mit Busse bis zu 20 000 Franken wird unter Vorbehalt von Absatz 3 bestraft, 

wer vorsätzlich gegen Vorschriften dieses Gesetzes und seiner Ausführungsbe-
stimmungen verstösst, die betreffen 

 

a die Erhaltung der Tiergesundheit und die Bekämpfung von Tierseuchen;  

 a1 den Schutz der Bienenzucht; 

b den Schutz der Kulturen vor Schadorganismen oder  

c die Pflicht zur Ablieferung vorgeschriebener Angaben.  

2
 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar.  

3
 Die Vorschriften dieses Artikels gelangen nur zur Anwendung, falls nicht andere 

Rechtsvorschriften eine strafrechtliche Ahndung des Verstosses vorsehen. 
 

 II. 

 Keine Änderung anderer Erlasse. 

 III. 

 Keine Aufhebungen. 

 IV. 

 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
  
  
Dem Grossen Rat wird beantragt, nur eine Lesung durchzuführen. 

 Bern, 

 Im Namen des Regierungsrates 
  
Der Präsident: 
Der Staatsschreiber: 

 


